
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verpflichtungs- und Freistellungserklärung     02.01.2019 
 
 
 
 
des/der  

 
-nachfolgend Auftragnehmer genannt-  
 

gegenüber  Blieske GmbH & Co.KG, 55494 Mörschbach 

 
-nachfolgend Auftraggeber genannt-  
 
 

PRÄAMBEL  
 
Mit in Kraft treten des Mindestlohngesetzes (MiLoG) ab dem 01.01.2015 ist der Auftraggeber 
angehalten, bei seinen Auftragnehmern sicherzustellen, dass diese die gesetzlichen Bestimmungen 
aus dem MiLoG einhalten. Andernfalls können diese für ggf. vorhandene Verstöße gegen das MiLoG 
in Anspruch genommen werden.  
 
Aus diesem Grund erklärt der Auftragnehmer hiermit Folgendes:  
 
1. Verpflichtungen MiLoG  
 
Der Auftragnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, sämtliche Vorschriften des MiLoG, insbesondere zum 
Mindestlohn und dessen Höhe sowie der Abführung von Sozialversicherungsbeträgen und Steuern, 
einzuhalten.  
 
2. Bestätigung  
 
Auf Anforderung wird der Auftragnehmer Nachweise durch Vorlage von Belegen über die Einhaltung 
der geltenden rechtlichen Bestimmungen erbringen, z.B. durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister oder eine Auskunft seines Steuerberaters.  
 
 

- Fortsetzung auf Seite 2    - 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.01.2019 
 

- Fortsetzung von Seite 1    - 
 
 

Verpflichtungs- und Freistellungserklärung  
 
 
3. Weitergabe von Aufträgen an Dritte  
 
Der Auftragnehmer ist im Rahmen aller Verträge mit dem Auftraggeber zur Einschaltung von 
Subunternehmern nur berechtigt, wenn er dem Auftraggeber vorab die 
Unterauftragsnehmerkontaktdaten schriftlich mitgeteilt hat. Der Auftragnehmer hat zudem durch eine 
dieser Verpflichtungserklärung entsprechende Erklärung sicherzustellen, dass durch ihn eingesetzte 
Dritte die Bestimmungen des MiLoG einhalten. 
 
4. Kündigung  
 
Bei Verstößen gegen die aus dem MiLoG resultierenden Verpflichtungen ist der Auftraggeber zur 
außerordentlichen und fristlosen Kündigung zwischen ihm und dem Auftragnehmer bestehenden 
Verträge berechtigt.  
 
5. Regress und Schadensersatz  
 
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter gegen den Auftraggeber frei, 
die dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer oder ein von diesem eingesetzten Subunternehmer 
gegen die Vorschriften des MiLoG verstößt. Schadensersatzansprüche wegen weitergehender 
Schäden bleiben ausdrücklich vorbehalten.  
 
6. Sonstiges  
 
Der Auftragnehmer verzichtet auf die schriftliche Annahme dieses Vertrags durch den Auftraggeber. 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Der Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Dieser 
Vertrag ist in seinem Anwendungsbereich vorrangig zu allen Verträgen zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer.  
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. In einem solchen Fall ist die unwirksame 
oder nichtige Bestimmung vielmehr so auszulegen, umzudeuten oder zu ersetzen, dass der mit ihr 
verfolgte wirtschaftliche Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht wird.  
 
 
Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig. 


